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Beschlussvorlage  2022/088 

 
 
Aktenzeichen:  Anlagen:   

Amt: Fachbereich Finanzen und 
Personal 

Sachbearbeitung: Zaunseder, Gabriele Datum: 24.05.2022 

 
    Beschluss 

Beratungsfolge Sitzungstermin Beratungsart  Ja / Enth./ Nein 

Ausschuss für Technik und Umwelt 05.07.2022 öffentlich  / /  

Gemeinderat 12.07.2022 öffentlich  / /  

 
Bearbeitungshinweise: 

 
(   )  Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung 
 
(   ) Mit Einwohnerbeteiligungsverfahren 
 
 
Tagesordnungspunkt: 

 
Bevollmächtigung für Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung der 
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG und der Verwaltungs GmbH 
 
 
Beschlussantrag: 

Herr Bürgermeister Keller als gesetzlicher Vertreter des Gesellschafters der 
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG und der Stromnetzgesellschaft Ebersbach 
Verwaltungs GmbH wird ermächtigt, in der nächsten Gesellschafterversammlung folgendes 
zu beschließen: 
 

1. Der Feststellung der Jahresrechnungen 2021 wird zugestimmt 
 

2. Der Überschuss der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG in Höhe von 
154.073,55 Euro (nach Quote) soll diesmal per „Schütt aus – Hol zurück“-Verfahren 
einbehalten werden. Damit soll die Liquidität der Gesellschaft gestärkt sowie die 
Rücklage zur Finanzierung aktueller (insbesondere Umspannwerk Ebersbach) und 
künftiger Projekte gebildet werden. 
 

3. Der Überschuss der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH in Höhe 
von 1.052,72 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
 

4. Aus der letztjährigen Thesaurierung hatte sich ein Differenzbetrag von 7.098,96 € 
ergeben, der nun noch zu Gunsten der Stadt ausbezahlt werden muss.  
 

5. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat werden entlastet.  
 
 
 
Sach- und Rechtslage, Begründung und Alternativen: 

1. Die beiden Jahresabschlüsse 2021 mit Lagebericht und Prüfungsbericht liegen vor. 
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 Die Condit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Jahresabschlüsse geprüft und 
mit einem Bestätigungsvermerk versehen. Die Abschlüsse sind ohne Beanstandungen. 
Dem Aufsichtsrat wurden die Jahresabschlüsse 2021 mit Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung in einer Präsentation vorgetragen und erläutert.  

 
2. Das Geschäftsjahr 2021 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG schließt 

mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 154.073,55 Euro ab. Dieser Überschuss soll im 
Unternehmen als Rücklage verbleiben. Wir schlagen die erneute „Thesaurierung“ durch 
das „Schütt aus – hol zurück“-Verfahren vor, um die bevorstehende Kreditaufnahme, die 
durch den Bau des Umspannwerks ansteht, zu reduzieren. Diesen Kredit muss die Stadt 
durch eine Bürgschaft absichern, weil Infrastrukturgesellschaften bei den Banken weniger 
kreditwürdig sind, als Stadtverwaltungen.  

 
3. Der Überschuss der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt 

1.052,72 Euro und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Eine Auszahlung ist hier 
nicht vorgesehen. 

 
4. Aus der Thesaurierung des Abschlusses 2020 ergab sich eine Differenz durch das strikte 

Anwenden der Quote. Durch Sondervermögen und Ergänzungsbilanzen kann sich hier 
eine Differenz ergeben. Dies ist im Abschluss 2020 der Fall, sodass zugunsten der Stadt 
nun nachträglich noch 7.098,96 € ausbezahlt werden müssen. 

 
5. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 22. Juni 2022 die Jahresabschlüsse genehmigt 

und die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Somit bestehen keine Bedenken diese 
Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung zu bestätigen und der Geschäftsführung 
sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen. 

 
 
 
Finanzen und Leitbildkonformität: 

 

Produkt-/Auftragssachkonto: 00.00.00.00.00    0000000 

 Erträge in € Aufwendungen in € 

einmalig 7000 0 

jährlich 0 0 

 
 Kernthemen des Leitbildes Potenzial an Zielkonflikten 

(1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung 

  1 2 3 4 5 
 Wirtschaft und Stadtmarketing      
 Stadtplanung und Verkehr      

 Soziales und Miteinander Leben      
 Bildung und Kultur      

 Jugend      
 Freizeit      
 Umwelt, Energie und Landwirtschaft      

 
 
Anhörung / Beteiligung: 

 
(   ) Anhörung Ortschaftsrat gem. § 70 Gemeindeordnung 
 
(   ) Anhörung Fachämter und andere Stellen 
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Eberhard Keller  Gabi Zaunseder 
Bürgermeister  Geschäftsführerin der SNE 
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